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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1972

Norm

AußStrG §26

AußStrG §158

Rechtssatz

Fordert der Nacherbe die Sicherstellung der in die Nacherbschaft gehörigen Gelder, Wertpapiere und Einlagebücher

(§158 Abs 2 Satz 2 AußStrG) vor der Einantwortung der Verlassenschaft an den Vorerben, muß die Sicherstellung noch

im Verlassenschaftsverfahren und daher zumindest gleichzeitig mit der Einantwortung erfolgen (mit eingehender

Darstellung der bisherigen Literatur, Judikatur und Materialien).
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